
 

 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Kommunal Service Böhmetal gkAöR 

zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
 
Aufgrund der §§ 10, 58, 142 und 143 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i.d.F. vom 17. Dezember 2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17.02.2021 in Verbindung mit §§ 2, 6 und 9 der Unternehmenssatzung über die gemeinsame 
kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunal Service Böhmetal gkAöR“  und der §§ 95, 96, 
97 des Niedersächsischen Wassergesetzes i.d.F. vom 19.02.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.11.2015, i.V.m. §§ 54 ff. WHG i.d.F. vom 31.07.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018,  

hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 08.06.2021  folgende Satzung beschlossen. 

Die Vertretung der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am, 29.06.2021 

die Vertretung der Gemeinde Hodenhagen in seiner Sitzung am 20.10.2021 

und die Vertretung der Samtgemeinde Rethem (Aller) in seiner Sitzung am 05.07.2021 

ihre Zustimmung erteilt. 

§ 1 
§ 1 erhält folgende Fassung 

Diese Satzung gilt im Gebiet der Stadt Walsrode für alle Grundstücke, die in der dieser Satzung 
beigefügten Anlage 1 und 2 aufgeführt sind. Die Zuordnung der Grundstücke zu den Anlagen erfolgt 
nach öffentlichen Einrichtungen gemäß § 1 i.V.m. § 2 Abs. 8 Abwasserbeseitigungssatzung. 
 
Diese Satzung gilt im Gebiet der Samtgemeinde Rethem für alle Grundstücke, die in der dieser Satzung 
beigefügten Anlage 3 aufgeführt sind. 

§ 2 

Die Anlagen 1- 3 erhalten die in der Anlage aufgeführten Fassungen. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung der Kommunal Service Böhmetal gkAöR (als Rechtsnachfolger der 

Gemeinde Bomlitz) über die Abwasserbeseitigung durch Kleinkläranlagen vom 13.11.1998 außer 

Kraft. 

Walsrode, den 22.12.2021 

gez. Martin Hack 

Vorstand 

 

Die Zustimmung nach § 96 Abs. 5 NWG der unteren Wasserbehörde wurde am  31.05.2021 erteilt. 
















